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STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 63 „Weitin – Zum Dorfteich“, 2. vereinfachte Änderung 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 11.2 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit: keine 
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

Bebauungsplan Nr. 63 „Weitin – Zum Dorfteich“, 2. vereinfachte Änderung 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB Nr. 1.1 bis 11.2) 
 
 



 
 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.03.15 (1.2) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Allgemeines 
 
Pkt. 1 bis 3.: keine Hinweise 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.03.15 (1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Anregungen und Hinweise 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird beachtet. 
Der nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Baum wurde in der Planzeichnung dargestellt. 
Es ist gegenwärtig nicht bekannt, dass er gefällt werden soll. Sollte die Fällung erforder-
lich werden, ist vom Bauherrn ein entsprechender Antrag zu stellen und gegebenenfalls 
Ersatz zu leisten. 
 
 
Zu Pkt. 2: Die Hinweise werden beachtet. 
Die Hinweise werden zukünftig unter dem Punkt „Abfallentsorgung, Altlasten, Boden-
schutz“ aufgenommen. 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.03.15 (1.2) 

 
Zu Pkt. 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grund-
lagennetze. 
 
Das Anliegen ist in Abstimmung mit der Abteilung Geodatenservice und dem Kataster- 
und Vermessungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wie folgt geprüft 
worden: 
 
Die Aufnahmepunkte für das Verdichtungsnetz werden im Gegensatz zu den Festpunk-
ten nicht in den Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem Gesetz über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) werden 
diese Aufnahmepunkte (AP) geschützt. Da im Bauleitplanverfahren örtliches Baurecht 
geschaffen wird, aber keine Gesetze außer Kraft gesetzt werden, wird eine nachrichtli-
che Übernahme in den Bauleitplänen nicht erforderlich. 
 
In der Begründung zum B-Plan wird unter Punkt 6.7 „Hinweise“ auf diese Aufnahme-
punkte wie folgt hingewiesen: 
 
„Von dem zuständigen Kataster- und Vermessungsamt wird im Rahmen von Liegen-
schaftsvermessungen das Aufnahmefeld schrittweise erneuert. Diese neu geschaffenen 
Aufnahmepunkte (AP) sind entsprechend dem Gesetz über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) zu schützen. Im 
Zuge der Bauausführung ist bei Verlust bzw. abzusehendem Verlust der Aufnahme- und 
Grenzpunkte Mitteilung zu machen.“ 
 
Zu. Pkt. 4: keine Hinweise 



 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.03.15 (5.4) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 
Abs. 2 BauGB angeschrieben. Aus der Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte geht kein Hinweis auf bestehende Altlasten im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes hervor. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
In der Begründung unter Punkt 7 wird bereits Folgendes aufgeführt: 
 
„Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von den 
Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete Abfallentsor-
gung erfolgen kann. Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen 
des Baugeschehens anfallende Bodenaushub einer Wiederverwendung zugeführt wird.“ 



 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
05.02.15 (11.2) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
1. Im Geltungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze. 
 
2. Das Anliegen ist in Abstimmung mit der Abteilung Geodatenservice und dem Katas-
ter- und Vermessungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wie folgt ge-
prüft worden: 
 
Die Aufnahmepunkte für das Verdichtungsnetz werden im Gegensatz zu den Festpunk-
ten nicht in den Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem Gesetz über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) werden 
diese Aufnahmepunkte (AP) geschützt. Da im Bauleitplanverfahren örtliches Baurecht 
geschaffen wird, aber keine Gesetze außer Kraft gesetzt werden, wird eine nachrichtli-
che Übernahme in den Bauleitplänen nicht erforderlich. 
 
In der Begründung zum B-Plan wird unter Punkt 6.7 „Hinweise“ auf diese Aufnahme-
punkte wie folgt hingewiesen: 
 
„Von dem zuständigen Kataster- und Vermessungsamt wird im Rahmen von Liegen-
schaftsvermessungen das Aufnahmefeld schrittweise erneuert. Diese neu geschaffenen 
Aufnahmepunkte (AP) sind entsprechend dem Gesetz über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) zu schützen. Im 
Zuge der Bauausführung ist bei Verlust bzw. abzusehendem Verlust der Aufnahme- und 
Grenzpunkte Mitteilung zu machen.“ 
 



 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen  

 

 
05.02.15 (11.2) 

 

 



 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
02.03.15 (4.5) 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zu Stromversorgung und Straßenbeleuchtung ist ohne Relevanz für das 
Bebauungsplanverfahren: 
 
Die Kabel verlaufen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 
 
 
Gasversorgung: keine Hinweise 
 
 
Der Hinweis zur Trinkwasserversorgung wird beachtet: 
 
Die Hausanschlussleitung auf dem Flurstück 47/22 wird im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes gesichert. Es wurde eine Fläche eingetragen, für die ein Leitungsrecht zu 
Gunsten des Versorgungsunternehmens erforderlich ist. 
 



 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
02.03.15 (4.5) 

 
 
 
Die Hinweise zur Abwasserentsorgung werden beachtet: 
 
Die in den Punkten 1. und 2. aufgeführten Textpassagen wurden in der Begründung 
(Seiten 16 und 17) ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernwärmeverteilung: keine Hinweise 
 
 
neu-medianet GmbH: keine Hinweise 
 
 
Die allgemeinen Hinweise haben keine Relevanz für das Bebauungsplanverfahren. 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.03.15 (4.5) 

 



 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
12.02.15 (1.1) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 



 

3.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
06.02.15 (2.5) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.02.15 (2.11) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
  



 
 

3.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
09.02.15 (8.4) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
27.02.15 (10.2) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
23.02.15 (6.1) 

Stellungnahme ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren. 
 
Der Bebauungsplan regelt keine Einrichtungen während der Bauphase. 
 
Es handelt sich in diesem Fall um ein Grundstück für ein Einfamilienhaus. Privathaushal-
te bringen ihre Müllbehälter auf dem eigenen Grundstück unter. 
 
Straßen und Fahrwege befinden sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit: keine 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 63 „Weitin – Zum Dorfteich“, 2.vereinfachte Änderung 
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III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  

 



 
 

1.1                                         Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.03.15 (2.1) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 



 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
03.03.15 (2.8) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 



 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
03.03.15 (2.9) 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
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